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9.2.2.5 Spezielle Fachkenntnisse
Spezielle Fachkenntnisse sind immer anzunehmen, wenn der Steuerpflichtige im Baugewerbe tätig ist.
Über spezielle Fachkenntnisse im Immobiliengeschäft können beispielsweise auch Treuhänder,
Bankfachleute, Rechtsanwälte und Notare verfügen.
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